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Anlagen siehe Seiten 
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Antwort: 
 
Der Bürgermeister nimmt hierzu wie folgt Stellung: 
 
Die Tempo-30-Zone in der Moselstraße in Hersel wurde entsprechend des Ergebnisses des 
straßenverkehrsrechtlichen Anhörverfahrens am 01.07.2008 Anfang des Jahres 2009 
eingerichtet. 
 
In diesem Zusammenhang wurde an den beiden Einmündungsbereichen der Moselstraße zur 
Gartenstraße und an der Einmündung Moselstraße/Rheinstraße jeweils die vorhandene 
„Blockmarkierung“ (Fahrbahnbegrenzung gem. VZ 295 VZ StVO) entfernt.  
 
Eine Fahrstreifenbegrenzung (Mittellinie) bestand in der Moselstraße zum Zeitpunkt der 
Einbeziehung in der Tempo-30-Zone nicht.   



 
 



 
 
Antwort: 
 
Der Bürgermeister nimmt hierzu wie folgt Stellung: 
 
Da die Angelegenheit keine verkehrssicherheitsrelevanten Aspekte beinhaltet und somit im 
Hinblick auf die Vielzahl der zu erledigenden straßenverkehrsrechtlichen Aufgaben nur 
nachgeordnete Priorität genießt, wird das zugesagte Anhörverfahren frühestens im Laufe des 
Monats Juni 2011 durchgeführt. 
 
Der Anreger wird über den Ausgang der Anhörung informiert. 
 
 
 
 


